
 
Dringlicher Entschließungsantrag  
der Fraktionen der CDU und der FDP  
betreffend Arbeitnehmerüberlassung ist ein wichtiger 
Stützpfeiler der deutschen Wirtschaft und dient als Brücke 
in den Arbeitsmarkt 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag begrüßt die Flexibilisierung der Arbeitnehmerüberlassung 

im Rahmen der Hartz-Reformen durch die damalige rot-grüne Bundes-
regierung. Die Arbeitnehmerüberlassung ist ein flexibles Arbeitsmarkt-
instrument, das die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und des Mit-
telstandes fördert. Sie dient der Bewältigung von Auftragsschwankun-
gen, der Erprobung von Arbeitskräften und zur (Re-)Integration von 
Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt.  

 
2. Der Landtag stellt fest, dass von der Arbeitnehmerüberlassung insge-

samt positive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungswirkungen ausgehen. 
Insbesondere Langzeitarbeitslosen und Niedrigqualifizierten wird 
durch dieses Arbeitsmarktinstrument der (Wieder-)Einstieg in den 
Arbeitsmarkt erleichtert und eine dauerhafte Integration ermöglicht.  

 
3. Der Landtag lehnt die Wiedereinführung der Begrenzung der Ver-

leihzeit und eine anteilige Quotierung ab. Sie sind keine geeigneten 
arbeitsmarktpolitischen Mittel, um den Einstieg in die Berufstätigkeit 
zu fördern. Eine Regulierung der Arbeitnehmerüberlassung würde zu 
bürokratischem Mehraufwand führen und die positiven Effekte auf 
den Arbeitsmarkt behindern. Auf den Flexibilitätsvorteil, den die Ar-
beitnehmerüberlassung bietet, kann besonders in der jetzigen Wirt-
schaftskrise nicht verzichtet werden.  

 
4. Der Landtag spricht sich erneut deutlich gegen sittenwidrige Löhne 

und Lohndumping aus und bekräftigt in diesem Sinne seine bisherigen 
Beschlüsse.  

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich 
 
Wiesbaden, 27. April 2010 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Dr. Wagner (Lahntal) Rentsch 
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 27. 04. 2010 
Zur Behandlung im Plenum 

vorgesehen 
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